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RS OGH 1957/7/2 4Ob58/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1957

Norm

ABGB §1162 IAb. AngG §27 D

Rechtssatz

Ein reines Formaldelikt, also ein zweckentsprechendes, zum Nutzen des Dienstgebers sich auswirkendes

Zuwiderhandeln gegen die Anordnung kann nur dann einen Entlassungsgrund bilden, wenn von dem Dienstgeber aus

guten Gründen auf die Befolgung der Anordnung schlechthin Gewicht gelegt werden kann.

Entscheidungstexte

4 Ob 58/57

Entscheidungstext OGH 02.07.1957 4 Ob 58/57

Veröff: SozM IA/d,249

Schlagworte

SW: Arbeitgeber, Angestellte, wichtiger Grund, vorzeitige Auflösung, Ende, Beendigung, Dienstverhältnis,

Arbeitsverhältnis, Schaden
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